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RS OGH 1991/11/7 12Os110/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1991

Norm

StGB §85 Z2 B

Rechtssatz

Eine zwanzig Zentimeter lange, stark entwickelte und den Nabel verziehende Narbe vom Brustbein abwärts stellt an

sich - ohne Rücksicht auf (altersbedingt, modebedingt und anlaßbedingt wechselhafte) Bekleidungstrends - eine nach

herrschenden Wertbegri9en emp:ndliche Beeinträchtigung der körperlichen Gesamterscheinung und damit eine

auffallende Verunstaltung im Sinn des § 85 Z 2 StGB dar.
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